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§ 487 ABGB Anwendung auf die
Grunddienstbarkeiten:
insbesondere auf das Recht, eine
Last, einen Balken auf fremdem

Gebaude zu haben oder den Rauch
durchzufuhren.

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

8§ 487.

Nach den hier aufgestellten Grundsatzen sind die Rechtsverhdltnisse bey den besondern Arten der Servituten zu
bestimmen. Wer also die Last des benachbarten Gebadudes zu tragen; die Einfugung des fremden Balkens an seiner
Wand; oder, den Durchzug des fremden Rauches in seinem Schorsteine zu dulden hat; der muR verhaltniBmalig zur
Erhaltung der dazu bestimmten Mauer, Sdule, Wand oder des Schorsteines beytragen. Es kann ihm aber nicht
zugemuthet werden, daf3 er das herrschende Gut unterstltzen oder den Schorstein des Nachbars ausbessern lasse.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/487
file:///

	§ 487 ABGB Anwendung auf die Grunddienstbarkeiten: insbesondere auf das Recht, eine Last, einen Balken auf fremdem Gebäude zu haben oder den Rauch durchzuführen.
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


